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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Land- und 
forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz geän­

dert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Land- und forstwirtschaftliehe Bundesschul­
gesetz, BGBI. Nr. 17511966, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 328/1988, 
wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Durch die Erziehung an Schülerheimen ist 
zur Erfüllung der Aufgabe der land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten gemäß Abs. 1 beizu­
tragen." 

2. Nach § 2 wird folgender § 2 a samt Ober­
schrift eingefügt: 

"Personenbezogene Bezeichnungen 

§ 2 a. Personenbezogene Bezeichnungen in 
diesem Bundesgesetz sowie in den auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, 
wie zB "Schüler", "Lehrer", umfassen Männer und 
Frauen gleichermaßen, außer es ist ausdrücklich 
anderes angeordnet." 

3. § 5 lautet: 

"Lehrpläne 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat für die in diesem Bundesgesetz 
geregelten Schulen Lehrpläne durch Verordnung 
festzusetzen. Er hat die einzelnen Schulen zu 
ermächtigen, in einem vorgegebenen Rahmen 
Lehrplanbestimmungen nach den örtlichen Erfor­
dernissen auf Grund dieses Bundesgesetzes zu 
erlassen (schulautonome Lehrplanbestimmungen, 
welche an den Akademien die Bezeichnung 
"Studienplan" führen), soweit dies unter Bedacht­
nahme auf die Bildungsaufgabe der einzelnen 
Schularten (Schulformen, Fachrichtungen), auf 
deren Berechtigungen sowie auf die Erhaltung 
der übertrittsmöglichkeiten im Rahmen des 
Schulwesens vertretbar ist. Sofern Schulen schul­
autonome Lehrplanbestimmungen erlassen haben, 

bei denen über die einzelne Schule hinausgehende 
Interessen der Schüler und Erziehungsberechtigten 
nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt wor­
den sind, hat der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst die schulautonomen Lehrplanbestim­
mungen in erforderlichem Ausmaß aufzuheben und 
erforderlichenfalls entsprechende zusätzliche Lehr­
planbestimmungen zu erlassen; derartige zusätz­
liche Lehrplanbestimmungen des Bundesministers 
sind durch Anschlag an der Schule kundzumachen. 

(2) Die Lehrpläne haben zu enthalten: 
1. die allgemeinen Bildungsziele, 
2. die Bildungs- und Lehraufgaben der einzel­

nen Unterrichtsgegenstände und didaktische 
Grundsätze, 

3. den Lehrstoff, 
4. die Auf teilung des Lehrstoffes auf die 

einzelnen Schulstufen, soweit dies im Hin­
blick auf die Bildungsaufgabe der betreffen­
den Schulart (Fachrichtung) sowie die über­
trittsmöglichkeiten erforderlich ist und 

5. die Gesamtstundenzahl und das Stundenaus­
maß der einzelnen Unterrichtsgegenstände 
(Siundentafel), 

6. soweit es schulautonome Lehrplanbestim­
mungen erfordern, sind Kernanliegen in den 
Bildungs- und Lehraufgaben oder den 
didaktischen Grundsätzen oder im Lehrstoff 
zu umschreiben. 

(3) Die Erlassung schulautonomer Lehrplanbe­
stimmungen obliegt 

1. an den höheren Lehranstalten dem Schulge­
meinschaftsausschuß (§ 64 des Schul unter­
richtsgesetzes, BGBI. Nr. 472/1986), 

2. an den Akademien dem Ständigen Ausschuß. 

Die schulautonomen Lehrplanbestimmungen sind 
durch Anschlag an der betreffenden Schule auf die 
Dauer eines Monats kundzumachen; nach Ablauf 
des Monats sind sie bei der Schulleitung zu 
hinterlegen. Auf Verlangen ist Schülern und 
Erziehungsberechtigten Einsicht zu gewähren, 
Schulautonome Lehrplanbestimmungen sind dem 
Bundesminister für Unterricht und Kunst zur 
Kenntnis zu bringen. Dieser hat die schulautono-
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2 1639 der Beilagen 

men Lehrplanbestimmungen aufzuheben, wenn sie 
nicht der Ermächtigung (Abs. 1) entsprechen. Der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst hat in 
den Lehrplänen gemäß Abs. 1 Lehrplanbestim­
mungen für die Fälle der Aufhebung von schul­
autonomen Lehrplanbestimmungen und den Fall 
der Nichterlassung schulautonomer Lehrplanbe­
stimmungen vorzusehen. 

(4) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflichtge­
genstände, alternative Pflichtgegenstände, verbind­
liche übungen, Freigegenstände, ·unverbindliche 
übungen) jedenfalls in den Lehrplänen vorzusehen 
sind, wird im II. Hauptstück für die einzelnen 
Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt 
werden, daß zwei oder mehrere der im H. 
Hauptstück angeführten Pflichtgegenstände als 
alternative oder als zusammengefaßte Pflichtgegen­
stände zu führen sind. überdies können· bei 
Unterrichtsgegenständen, die eine zusammenge­
setzte Bezeichnung haben, die Teile gesondert oder 
in Verbindung mit anderen solchen Teilen geführt 
werden. Darüber hinaus können in den Lehrplänen 
auch weitere Unterrichtsgegenstände als Pflicht­
gegenstände, verbindliche übungen, Freigegenstän­
de (auch Freigegenstände für besonders begabte 
und interessierte Schüler mit entsprechenden 
Anforderungen) und unverbindliche übungen 
sowie ein Förderunterricht vorgesehen werden. 
Ferner kann in den Lehrplänen der Akademien für 
die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an 
land- und forstwirtschaftlichen Schulen sowie der 
Berater im land-und forstwirtschaftlichen Bera­
tungswesen die Einbeziehung von Formen des 
Fernunterrichtes insoweit vorgesehen werden, als 
dies zur Erleichterung des Besuches dieser Schulen 
ohne Einschränkung des Bildungszieles zweck­
mäßig ist. 

(5) Bei der Erlassung der Lehrpläne für den 
Religionsunterricht ist auf das Religionsunterrichts­
gesetz, BGBI. Nr. 190/1949, Bedacht zu nehmen." 

4. In § 6 Abs. 1, § 13 Abs. 2, § 15 und § 32 
Abs. 1 tritt an die Stelle der Wendung "Bundes­
minister für Unterricht, Kunst und Sport" die 
Wendung "Bundesminister für Unterricht und 
Kunst". 

5. Im § 6 wird nach Abs. 4 folgender Absatz 
eingefügt: 

,,(4 a) Vor der Einführung eines Schulversuches 
an einer Schule ist der Schulgemeinschaftsausschuß 
zu hören." 

6. Im § 6 Abs. 5 tritt an die Stelle der Wendung 
"Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Sport" die Wendung "Bundesministerium ' für 
Unterricht und Kunst". 

7. An die Stelle des § 8 a samt Oberschrift treten 
folgende Bestimmungen: 

"Führung von alternativen Pflichtgegenständen, 
Freigegenständen, unverbindlichen Übungen und 

eines Förderunterrichtes sowie Teilung des Unter­
richtes bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in 

Schülergruppen 

§ 8 a. (1) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Land-und Forstwirtschaft für die 
öffentlichen Schulen unter Bedachtnahme auf die 
Erfordernisse der Sicherheit und der Pädagogik 
sowie auf die personellen und räumlichen Möglich­
keiten durch Verordnung zu bestimmen, 

1. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen 
em alternativer Pflichtgegenstand zu führen. 
ist, 

2. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen 
ein Freigegenstand oder eine unverbindliche 
übung zu führen und beim Unterschreiten 
welcher Mindestzahl von teilnehmenden 
Schülern ein solcher Unterrichtsgegenstand 
ab dem Ende des laufenden Beurteilungsab­
schnittes nicht mehr weiterzuführen ist, 

3. bei welcher Mindestzahl von Schülern ein 
Förderunterricht abzuhalten ist und 

4. unter welchen Voraussetzungen bestimmte 
Unterrichtsgegenstände in Schülergruppen zu 
teilen sind. 

Sofern die Zahl der Schüler die für die Führung 
von Unterrichtsveranstaltungen erforderliche Min­
destzahl an Schülern in einer Klasse zu gering ist, 
können Schüler mehrerer Klassen einer oder 
mehrerer Schulen zur Erreichung der Mindestzahl 
zusammengefaßt werden. 

(2) Wenn den einzelnen Schulen ein Rahmen für 
die einsetzbaren Lehrerwochenstunden zur Verfü­
gung gestellt wurde, obliegt die Regelung im Sinne 
des Abs. 1 dem Schulgemeinschaftsausschuß, 
soweit keine verordnungsmäßige Regelung durch 
den Bundesminister für Unterricht und KUnst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft erfolgt ist (schulautonome 
Festlegung von Eröffnungs- und Teilungszahlen). 

(3) Für Privatschulen steht die Festlegung der 
Mindestzahlen nach Abs. 1 dem Schulerhalter zu. 
Wenn der Bund verpflichtet ist, den Lehrer­
Personalaufwand in einem Ausmaß von minde­
stens der Hälfte zu tragen, und durch Maßnahmen 
des Schulerhalters ein höherer Lehrer-Personalauf­
wand entsteht, verkürzt sich diese Verpflichtung im 
Verhältnis zu dem an vergleichbaren öffentlichen 
Schulen erforderlichen Lehrer-Personalaufwand. 
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Führung der Unterrichtsgegenstände Leibesübun­
gen und Leibeserziehung 

§ 8 b. (1) Der Unterricht in Leibesübungen und 
Leibeserziehung ist getrennt nach Geschlechtern zu 
erteilen; hiebei können Schüler mehrerer Klassen 
zusammengefaßt werden, soweit hiedurch die 
gemäß § 15 festgelegten Klassenschülerhöchstzah­
len nicht überschritten werden. 

(2) Im Freigegenstand und in der unverbindli­
chen übung Leibesübungen bzw. Leibeserziehung 
sowie in den sportlichen Schwerpunkten in 
Sonderformen darf der Unterricht auch ohne 
Trennung nach Geschlechtern erteilt werden, 
sofern diese Unterrichtsveranstaltungen auf Sport­
arten beschränkt sind, bei denen vom Standpunkt. 
der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit und der 
koedukativen Führung kein Einwand besteht; unter 
den gleichen Voraussetzungen darf mit Genehmi­
gung des Bundesministers für Unterricht und 
Kunst, die des Einvernehmens mit dem Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft bedarf, der 
Unterricht in den Pflichtgegenständen Leibesübun­
gen und Leibeserziehung auch ohne Trennung 
nach Geschlechtern erteilt werden, wenn bei 
Trennung nach Geschlechtern wegen zu geringer 
Schülerzahl nicht für alle Schüler der lehrplanmä­
ßige Unterricht in diesem Pflichtgegenstand erteilt 
werden könnte. Ferner kann der Unterricht in 
Leibesübungen (Leibeserziehung) ohne Trennung 
nach Geschlechtern erteilt werden, wenn der 
Unterricht gleichzeitig durch mehrere Lehrer (im 
Falle des Unterrichts für mehrere Klassen oder 
Schülergruppen) erfolgt und wenn dies aus 
inhaltlichen Gründen (zB Tanz, Schwimmen, 
Freizeitsportarten) zweckmäßig ist. 

Ersatz der Reifeprüfung als Aufnahmsvorausset­
zung 

§ 8 c. (1) Sofern im II. Hauptstück dieses 
Bundesgesetzes die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer höheren Schule als Aufnahms­
voraussetzung festgelegt wird, wird diese ersetzt 
durch 

1. den Erwerb des Diplomgrades gemäß § 35 
AHStG, 

2. den Erwerb des Akademischen Grades gemäß 
§ 5 des FHStG, 

3. den erfolgreichen Abschluß eines anderen 
Schulbesuches, für den die Reifeprüfung 
Aufnahmsvoraussetzung ist, 

4. den Erwerb eines ausländischen Zeugnisses, 
wobei die Gleichwertigkeit dann gegeben ist, 
wenn mit diesem Zeugnis im Ausstellungsland 
die allgemeine Voraussetzung zu einem 
Hochschulbesuch oder zu einem Hochschul­
besuch der dem beabsichtigten Schulbesuch 
entsprechenden Richtung ohne zusätzliche 
Voraussetzung verbunden ist, 

5. die erfolgreiche Ablegung einer einschlägigen 
Studienberechtigungsprüfung. 

(2) Zur Studienberechtigungsprüfung sind Auf­
nahmsbewerber zuzulassen, die das 22. Lebensjahr 
vollendet haben und eine eindeutig über die 
Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht hinausge­
hende erfolgreiche berufliche oder außerberufliche 
Vorbildung für die angestrebte Schulart (Fach­
richtung) nachweisen. Bewerber, die eine Lehr­
abschlußprüfung gemäß dem Berufsausbildungs­
gesetz, BGBI. Nr. 142/1969, oder gemäß· dem 
Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungs­
gesetz, BGBI. Nr. 298/1990, eine mittlere Schule 
oder eine nach Umfang und Anforderungen 
gleichwertige inländische Berufsausbildung erfolg­
reich abgeschlossen und eine insgesamt vierjährige 
Ausbildungsdauer (allenfalls durch Absolvierung 
eines weiteren Bildungsganges) erreicht haben, sind 
bereits nach Vollendung des 20. Lebensjahres 
zuzulassen. 

(3) Die Studienberechtigungsprüfung hat folgen­
de Prüfungsgebiete zu umfassen: 

1. einen Aufsatz über ein allgemeines Thema, 
2. höchstens drei weitere Fächer, die im 

Hinblick auf Vorkenntnisse oder Fertigkeiten 
für die angestrebte Schulart (Form, Fach­
richtung) erforderlich sind (Pflichtfächer) und 

3. weitere Prüfungsgebiete nach Wahl des 
Aufnahmsbewerbers aus dem Bereich der 
angestrebten Schulart (Fachrichtung, Lehr­
amtsausbildung, Studiengang), seiner fach­
lichen Voraussetzungen oder der angestreb­
ten Schulart (Fachrichtung) entsprechenden 
beruflichen Tätigkeitsfelder (Wahlfächer). 

Die Zahl der Pflicht- und Wahlfächer gemäß Z 2 
und 3 hat zusammen vier zu betragen. 

(4) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat durch Verordnung unter Bedachtnahme 
auf die Aufgabe der Studienberechtigungsprüfung 
und die einzelnen Schularten nähere Bestimmun­
gen betreffend den Aufsatz zu erlassen sowie die 
pflichtfächer und die Art der Durchführung der 
Prüfung (schriftlich, mündlich oder praktisch) 
festzulegen. Hiebei können für die einzelnen 
Prüfungsfächer Kurse zur Ergänzung des Selbst­
studiums vorgesehen werden. 

(5) Für die Zulassung und Durchführung der 
Studienberechtigungsprüfung ist § 42 des Schulun­
terrichtsgesetzes anzuwenden, soweit in den 
vorstehenden Absätzen nicht anderes bestimmt 
wird. 

(6) Die Studienberechtigungsprüfung ist an der 
Schule abzulegen, die der A.ufnahmsbewerber 
besuchen will. Eine erfolgreich abgelegte Studien­
berechtigungsprüfung gilt auch für andere Schulen 
gleicher Art (Fachrichtung). 

(7) Erfolgreich abgelegte Studienberechtigungs­
prüfungen nach dem Studienberechtigungsgesetz, 
BGBI. Nr. 292/1985, und Teile von solchen 
Prüfungen sowie erfolgreich abgelegte Teile emer 

2 
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Reifeprüfung an· höheren Schulen für Berufstätige 
sind als Prüfungen gemäß Abs. 3 anzuerkennen, 
soweit sie diesen nach Inhalt und Umfang 
entsprechen. " 

8. In § 11 Abs. 1 lautet die Z 8: 
,,8. Höhere Lehranstalten für Land- und Ernäh­

rungswirtschaft, " 

9. Dem § 11 Abs. 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Neben den in Z 1 bis 9 genannten Arten können 
entsprechend dem Bedarf der Land- und Forst­
wirtschaft auch fachbereichsübergreifende und 
zusätzliche Fachrichtungen geführt werden." 

1 o. Im § 13 Abs. 1 entfällt der zweite Satz. 

11. Im § 15 entfallen die Absatzbezeichnung 
,,(1)" und Abs. 2. 

12. Im § 17 Abs. 1 lit. a treten an die Stelle des 
Wortes "Staatsbürgerkunde" die Worte "Politische 
Bildung". 

13. § 18 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Als Sonderformen können höhere land- und 
forstwirtschaftliche Lehranstalten für Schüler, die 
nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht eine 
mindestens zweijährige praktische Verwendung in 
der Land- und Forstwirtschaft mit Berufsschulbe­
such zurückgelegt haben oder die mindestens zwei _ 
Stufen einer mehrjährigen land- oder forstwirt­
schaftlichen Fachschule erfolgreich besucht haben, 
geführt werden. Diese Sonderformen haben die 
Aufgabe, in einem vierjährigen Bildungsgang zum 
Bildungsziel der höheren land- und forstwirtschaft­
lichen Lehranstalten einer bestimmten Fachrichtung 
zu führen. Für Absolventen von mindestens 
dreijährigen land- und forstwirtschaftlichen Fach­
schulen können dreijährige Sonderformen einge­
richtet werden." 

14. Dem § 22 wird folgender Absatz angefügt: 

,,(4) An den einzelnen Land- und forstwirt­
schaftlichen berufspädagogischen Akademien ist 
ein Ständiger Ausschuß einzurichten, dem der 
Direktor der Land- und forstwirtschaftlichen 
berufspädagogischen Akademie, zwei von den 
Lehrern zu wählende Lehrervertreter, zwei von 
der Studentenvertretung zu entsendende Studen­
tenvertreter angehören." 

15. § 23 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. Didaktik, Methodik des Fachunterrichtes, 
Internatspädagogik, Leibeserziehung, Außer­
schulische Jugenderziehung, " 

16. Der bisherige Wortlaut des § 25 erhält die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; als neuer Abs.2 wird 
angefügt: 

,,(2) Die erfolgreiche Ablegung einer Lehramts­
prüfung berechtigt Personen, die die Land- und 
forstwirtschaftliehe berufspädagogische Akademie 
nach einer Studienberechtigungsprüfung (§ 8 c) 
besucht haben, zum Besuch einschlägiger Studien­
richtungen an einer Hochschule, für die die 
Reifeprüfung Immatrikulationsvoraussetzung ist, 
sowie zum Besuch einer Pädagogischen Akademie 
und einer Berufspädagogischen Akademie, sofern 
die neben der Reifeprüfung erforderlichen Auf­
nahmsvoraussetzungen erfüllt werden. Welche 
Studienrichtungen einschlägig und in welchen 
Fällen Zusatzprüfungen abzulegen sind, ist durch 
Verordnung des Bundesministers für Unterricht 
und Kunst im Einvernehmen mit dem Bundes-

. minister für Wissenschaft und Forschung zu 
bestimmen." 

17. An die Stelle des § 34 treten folgende §§ 34 
bis 36 samt Oberschriften : 

" Generelle Verweisungsbestimmung 

§ 34. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

Inkrafttreten 

§ 35. (1) Die folgenden Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr ... ./1994 treten in Kraft: 

1. § 2 Abs. 3, § 2 a, § 6 Abs. 1, 4 a und 5, § 8 b, 
§ 8 c, § 13, § 15, § 22 Abs. 4, § 25, § 32 
Abs. 1, § 34 und § 36 mit 1. September 1994, 

2. § 5, § 8 a, § 11 Abs. 1, § 17 Abs. 1lit. a, § 18 
Abs. 1 und § 23 Abs. 1 Z 2 mit 1. September 
1995. 

(2) Verordnungen können bereits von dem der 
Kundmachung des jeweiligen in § 35 bezeichneten 
Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen werden; 
sie dürfen frühestens mit den im Abs. 1 bezeich­
neten Zeitpunkten in Kraft gesetzt werden. 

Vollziehung 

§ 36. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist betraut: 

1. hinsichtlich § 4 Abs. 1, 2 und 4, § 7 Z 8 und 
9, § 8, § 11 Abs. 2 letzter Satz, § 14, § 16 
Abs. 2, § 26, § 30 und § 32 Abs. 2 der 
Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft; 

2. hinsichtlich § 6 Abs. 3, §8 a, § 8 b Abs. 2 
sowie § 15 zweiter Satz der Bundesminister 
für Unterricht und Kunst im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft ; 

3. hinsichtlich § 13 Abs. 2 und § 25 Abs. 2 der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung; 
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1639 der Beilagen 5 

4. hinsichtlich § 4 Abs. 3, § 19 Abs. 1 und 2, 
§ 20, § 27 und § 31 der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen; 

5. hinsichtlich § 19 Abs. 3 der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft im Einverneh-

men mit dem Bundesminister für Unterricht 
und Kunst und dem Bundesminister für 
Finanzen; 

6. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst." 
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VORBLATT 

Probleme: 

Das Schulorganisationsgesetz brachte durch seine 14. Novelle (BGBI. Nr. 323/1993) Möglichkeiten 
für schulautonome Lehrplanbestimmungen und schulautonome Eröffnungs- und Teilungszahlen. Durch 
die 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle (BGBI. Nr. 512/1993) wurde eine Studienberechtigungsprüfung 
auch für den Bereich des Schulorganisationsgesetzes vorgesehen. Diese Neuregelungen gelten bisher 
jedoch nicht im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens. 

Ziel und Inhalt: 

Anpassung des Land- und forstwirtschaftlichen Schulgesetzes an die Neuregelungen des Schul­
organisationsgesetzes. 

Gleichzeitig sollen weitere geringfügige Änderungen, . die sich als zweckmäßig erwIesen haben, 
durchgeführt werden. 

Kosten: 

Kein Mehraufwand. 

EU-Konformität: 

EU-Recht wird durch den vorliegenden Entwurf nicht berührt. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das Schulorganisationsgesetz brachte durch 
seine 14. Novelle (BGBI. Nr. 323/1993) Möglich­
keiten für schulautonome Lehrplanbestimmungen 
und schulautonome Eröffnungs- und Teilungszah­
len. Durch die 15. Schulorganisationsgesetz­
Novelle (BGBI. Nr. 512/1993) wurde eine Studien­
berechtigungsprüfung auch für den Bereich des 
Schulorganisationsgesetzes vorgesehen. Diese Neu­
regelungen gelten bisher jedoch nicht für die durch 
das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschul­
gesetz geregelten Schulen. Da eine unterschiedliche 
Behandlung sachlich nicht gerechtfertigt ist, bedarf 
es einer entsprechenden Anderung des Land- und 
forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes. 

Ferner enthält der Entwurf auch weitere. 
Anpassungen an das Schulorganisationsgesetz 
sowie Änderungen, die sich aus der Entwicklung 
ini landwirtschaftlichen Bereich als zweckmäßig 
erweIsen. 

Die kompetenzmäßige Grundlage für die 
Novellierungen des Land- und forstwirtschaft­
lichen Bundesschulgesetzes sowie des Schulunter­
richtsgesetzes findet sich im Art. 14 a Abs. 2 lit.· a 
B-VG. 

Ein dem vorliegenden Entwurf entsprechendes 
Bundesgesetz bedingt keinen Mehraufwand. 
Bezüglich der Einfügung des Pflichtgegenstandes 
"Didaktik" im Bereich der Land- und forstwirt­
schaftlichen berufspädagogischen Akademien 
(Art. 1 Z 14) wird bemerkt, daß der in diesem 
Zusammenhang erforderliche Aufwand durch 
andere Maßnahmen im Lehrplan ausgeglichen 
werden wird. 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 2 Abs. 3): 

Die vorgesehene Bestimmung entspricht dem § 2 
Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes in der 
Fassung der 14. Novelle, BGBL Nr. 323/1993. Es 
fehlt lediglich der Hinweis auf ganztägige 
Schulformen, die im land- und forstwirtschaft­
lichen Schulwesen nicht vorgesehen sind. 

Zu Z 2 (§ 2 a): 

Der neu eingefügte § 2 a entspricht vollinhaltlich 
dem in das Schulorganisationsgesetz durch deren 
14. Novelle eingefügten § 2 a. 

Zu Z 3 (§ 5): 

Durch die 14. Schulorganisationsgesetz-Novelle 
wurden für die unter das Schulorganisationsgesetz 
fallenden Schulen die Erlassung schulautonomer 
Lehrplanbestimmungen ermöglicht, soweit dies 
unter Bedachtnahme auf die Bildungsaufgabe der 
einzelnen Schularten (Schulformen, Fachrichtun­
gen), auf deren Berechtigungen sowie auf die 
Erhaltung der Übertrittsmöglichkeiten im Rahmen 
des Schulwesens vertretbar ist. Die im vorliegenden 
Entwurf enthaltene Regelung entspricht inhaltlich 
der schulorganisationsrechtlichen . Regelung. 

Für die vorgesehene Beschlußfassung durch den 
Schulgemeinschaftsausschuß an den höheren land­
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten ist auch 
eine entsprechende Ergänzung des § 64 des 
Schulunterricl).tsgesetzes erforderlich, welche in 
einem gesonderten Gesetzentwurf vorg~sehen ist. 

Zu Z 4 (§§ 6 ua.): 

Der Ersatz der Bezeichnung "Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport" durch die Bezeich­
nung "Bundesminister für Unterricht und Kunst" 
ist durch die Novelle BGBI. Nr. 45/1991 des 
Bundesministeriengesetzes 1986 (BGBI. Nr. 76) 
bedingt. 

Zu Z 5 (§ 6 Abs. 4 a): 

Der neue Abs. 4 a entspricht dem § 7 Abs. 5 des 
Schulorganisationsgesetzes in der Fassung BGBI. 
Nr. 327/1988. 

Zu Z 6 (§ 6 Abs. 5): 

Die Erläuterungen zu Z 4 gelten hier sinngemi:iß. 

Zu Z 7 (§ 8 a, § 8 b, § 8 c): 

Die neuen §§ 8 a und 8 b ersetzen den 
bisherigen § 8 a betreffend die Führung der 
Unterrichtsgegenstände Leibesübungen und Leibes­
erziehung sowie von alternativen Pflichtgegen-
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8 1639 der Beilagen 

ständen, Freigegenständen, unverbindlichen übun­
gen und eines Förderunterrichtes in gleicher Weise' 
wie dies im Rahmen des Schulorganisationsgesetzes 
durch die 14. Schulorganisationsgesetz-Novelle 
erfolgt ist. Dadurch wird wie im Schulorganisa­
tionsgesetz der Verordnungsgeber ermächtigt, 
schulautonome Regelungen betreffend die Eröff­
nungs- und Teilungszahlen unter Bedachtnahme 
auf die Erfordernisse der Sicherheit und der 
Pädagogik sowie auf die personellen und räum­
lichen Möglichkeiten vorzusehen. 

Der neue § 8 c sieht in Analogie zum § 8 c des 
Schulorganisationsgesetzes in der Fassung BGBL 
NI. 323/1993 Studienberechtigungsprüfungen vor. 
Der Wortlaut des vorliegenden Entwurfes ent­
spricht dem Entwurf für eine 16. Schulorganisa­
tionsgesetz-N ovelle. 

Zu Z 8 (§ 11 Abs. 1): 

Das Land- und forstwirtschafdiche Bundesschul­
gesetz legt die Fachrichtungen der höheren land­
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten gesetzlich 
fest. Hiebei wird eine der Fachrichtungen als 
"Höhere Lehranstalt für Land- und Hauswirt­
schaft" bezeichnet (§ 11 Abs. 1 Z 8). Diese 
Bezeichnung wird vielfach als zu einengend auf 
die Hauswirtschaft betrachtet. Entsprechend den in 
diesem Zusammenhang gemachten Vorschlägen 
wird daher' die Bezeichnungsänderung auf 
"Höhere Lehranstalt für Land- und Ernährungs­
wirtschaft" vorgeschlagen. 

Zu Z 9 (§ 11 Abs. 1): 

Im Gegensatz zu der Festlegung der Fach­
richtungen im Land- und forstwirtschaftlichen 
Bundesschulgesetz enthält das Schulorganisations­
gesetz für die höheren technischen und gewerbli­
chen Lehranstalten nur 'eine grundsätzliche Ziel­
setzung für diese Schulen, nicht jedoch eine 
wörtliche Festlegung der einzelnen Fachrichtun­
gen; im Bereich des Schulorganisationsgesetzes 
obliegt die Bestimmung der Fachrichtungen 
entsprechend dem jeweiligen wirtschaftlichen 
Bedarf dem Bundesminister als Verordnungsgeber. 
Es erscheint daher zweckmäßig, auch im Rahmen 
des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens 
dem Bundesminister die Möglichkeit zur Ein­
richtung neuer Fachrichtungen einzuräumen. Der­
artige neue FachrichtuI).gen können sowohl zusätz­
liche Bildungsinhalte umfassen, als auch einzelne 
Fachbereiche von mehreren bereits bestehenden 
Fachrichtungen beinhalten. 

Zu Z 10 (§ 13 Abs. 1): 

Die Gesetzespromesse im zweiten Satz des 
Abs. 1 ist durch das Schulunterrichtsgesetz erfüllt, 
sodaß dieser Satz entbehrlich wurde. 

Zu Z 11 (§ 15): 

Die Verordnungs ermächtigung des § 15 Abs. 2 
wird durch den neuen § 8 a erfaßt. Sohin ist Abs. 2 
nunmehr entbehrlich. 

Zu Z 12 (§ 17 Abs. 1 lit. a): 

Der Ersatz der Bezeichnung des Unterrichts­
gegenstandes "Staatsbürgerkunde" durch "Politi­
sche Bildung" entspricht den diesbezüglichen 
Novellierungen der Lehrplangrundlagen im Schul­
organisationsgesetz durch die 14. Schulorganisa­
tionsgesetz-Novelle. 

Zu Z 13 (§ 18 Abs. 1): 

Die vorgesehene Änderung enthält zwei Punkte: 
1. Gemäß de'r geltenden Fassung des § 18 

Abs. 1 ist eine der Aufnahmsvoraussetzung 
in die vierjährige Sonderform eine mindestens 
zweijährige praktische Verwendung in der 
Land- und Forstwirtschaft nach der Erfüllung 
der allgemeinen Schulpflicht. Diese Tätigkeit 
in der Land- und Forstwirtschaft hatte auch 
ohne Vorliegen eines land- und forstwirt­
schaftlichen Lehrverhältnisses auf Grund der 
im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend 
die Grundsätze für land- und forstwirtschaft­
liche Berufsschulen die land- und forstwirt­
schafdiche Berufsschulpflicht zur Folge. Nach 
der nunmehr vorgesehenen N ovellierung 
dieses Grundsatzgesetzes ist die land- und 
forstwirtschaftliche Berufsschulpflicht nur 
mehr für land- und forstwirtschafdiche Lehr­
linge vorgesehen. Da für die verkürzte 
Ausbildung in der höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalt jedoch zumindest 
ein zweijähriger Berufsschulbesuch Voraus­
setzung ist, muß dieser nun ausdrücklich 
vorgesehen werden. 

2. Für Absolventen von dreijährigen land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschulen werden der­
zeit an den höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Bundesschulen in Raumberg und 
Wieselburg schulversuchsweise dreijährige 
Sonderformen geführt, die sich bewähren. 
Aus diesem Gruhd wären auch diese Sonder­
formen im Land- und forstwirtschaftlichen 
Bundesschulgesetz zu verankern. 

Zu Z 14 (§ 22 Abs. 4): 

Die Fesdegung schulautonomer Lehrplanbe­
stimmungen und schulautonomer Eröffnungs- und 
Teilungszahlen im Bereich der Land- und forst­
wirtschaftlichen berufspädagogischen Akademien 
bedarf einer schulpartnerschafdichen Einrichtung 
analog dem Schulgemeinschaftsausschuß. Ebenso 
wie dies bei den Pädagogischen Akademien und 
Berufspädagogischen Akademien im Schulorganisa­
tionsgesetz (vgl. § 119 Abs. 10 bzw. § 111 Abs. 7 

f 
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1639 der Beilagen 9 

SchOG idF BGBI. Nr. 323/1"993) der Fall ist, soll 
auch hier der Ständige Ausschuß für die genannten 
Fesdegungen zuständig sein. 

Zu Z 15 (§ 23 Abs. 1): 

Im Lehrplan der Land- und forstwirtschaftlichen 
beI1lfspädagogischen Akademien wäre ebenso wie 
bei den Pädagogischen und Berufspädagogischen 
Akademien der PfIichtgegenstand "Didaktik" vor­
zusehen. 

Zu Z 16 (§ 25): 

Der neue Abs. 2 entspricht den §§ 114 Abs. 3 
und 122 Abs. 2 des SchOG idF 323/1993 
betreffend die Berufspädagogischen und Pädagogi­
schen Akademien. 

Zu Z 17 (§§ 34 bis 36): 

§ 34 enthält eine generelle Verweisungsbestim­
mung, nach· der die in diesem Bundesgesetz 

zItierten anderen Bundesgesetze in der jeweils 
geltenden Fassung gemeint sind. Dadurch ist ein 
diesbezüglicher Hinweis in den einzelnen Gesetzes­
bestimmungen entbehrlich. 

§ 35 enthält dIe Inkrafttretungsbestimmungen 
betreffend die vorliegende Novelle. Die Novelle 
soll ehestmöglich in Kraft treten, sodaß sie 
grundsätzlich mit 1. September 1994 wirksam 
werden soll. In einigen B'ereichen sind jedoch 
Änderungen von Lehrplänen erforderlich, welche 
wegen der erforderlichen Vorbereitungszeit nicht 
so rasch wirksam werden können; daher ist 
diesbezüglich ein Inkrafttreten mit 1. September 
1995 vorgesehen. 

§ 36 entspricht dem bisherigen § 34, ergänzt um 
die Mitvollziehungskompetenz des Bundesministers 
für Wissenschaft und Forschung in Angelegen­
heiten der Studienberechtigungsprüfung analog den 
diesbezüglichen Bestimmungen im Schulorganisa­
tionsgesetz. 

1639 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 18

www.parlament.gv.at



Textgegenüberstellung 

Land- und Forstwirtschaftliches Bundesschulgesetz 

Geltende Fassung: 

§ 2 ..... . 

Lehrpläne 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport hat für jede der 
in diesem Bundesgesetz geregelten Schularten Lehrpläne durch Verordnung 
festzusetzen. 

(2) Die Lehrpläne haben zu enthalten: 
a) die allgemeinen Bildungsziele, die Bildungs- und Lehraufgaben der 

einzelnen Unterrichtsgegenstände und didaktische Grundsätze; 

Vorgeschlagene Fassung: 

" § 2. 

(3) Durch die Erziehung an Schülerheimen ist zur Erfüllung der Aufgabe der 
land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten gemäß Abs. 1 beizutragen. 

Personenbezogene Bezeichnungen 

§ 2 a. Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Bundesgesetz sowie in den 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, wie zB "Schüler", 
"Lehrer", umfassen Männer und Frauen gleichermaßen, außer es ist ausdrück­
lich anderes angeordnet. 

Lehrpläne 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat für die in diesem 
Bundesgesetz geregelten Schulen Lehrpläne durch Verordnung festzusetzen. Er 
hat die einzelnen Schulen zu ermächtigen, in einem vorgegebenen Rahmen 
Lehrplanbestimmungen nach den örtlichen Erfordernissen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes zu erlassen (schulautonome Lehrplanbestimmungen, welche an 
den Akademien die Bezeichnung "Studienplan" führen), soweit dies unter 
Bedachtnahme auf die Bildungsaufgabe der einzelnen Schularten (Schulformen, 
Fachrichtungen), auf deren Berechtigungen sowie. auf die Erhaltung der 
Obertrittsmöglichkeiten im Rahmen des Schulwesens vertretbar ist. Sofern 
Schulen schulautonome Lehrplanbestimmungen erlassen haben, bei denen über 
die einzelne Schule hinausgehende Interessen der Schüler und Erziehungsbe­
rechtigten nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt worden sind, hat der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst dieschulautonomen Lehrplanbe­
stimmungen in erforderlichem Ausmaß aufzuheben und erforderlichenfalls 
entsprechende zusätzliche Lehrplanbestimmungen zu erlassen; derartige zusätz­
liche Lehrplanbestimmungen des Bundesministers sind durch Anschlag an der 
Schule kundzumachen. 

(2) Die Lehrpläne haben zu enthalten: 
1. die allgemeinen Bildungsziele, 
2. die Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen Unterrichtsgegenstände und 

didaktische Grundsätze, 
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Geltende Fassung: 

b) die Auf teilung des Lehrstoffes auf die einzelnen Schulstufen; 
c) Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegen­

stände (Stundentafel). 

(3) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflichtgegenstände, alternative Pflicht­
gegenstände, Freigegenstände, unverbindliche Übungen) in den Lehrplänen 
vorzusehen sind, wird im IL Hauptstück für die einzelnen Schularten 
festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt werden, daß zwei oder mehrere der 
im IL Hauptstück angeführten Pflichtgegenstände als zusammengefaßte 
Pflichtgegenstände zu führen sind. Darüber hinaus können in den Lehrplänen 
auch weitere Unterrichtsgegenstände als Freigegenstände (auch Freigegenstände 
für besonders begabte und interessierte Schüler mit entsprechenden Anforde­
rungen) und unverbindliche Übungen sowie ein Förderunterricht vorgesehen 
werden. Ferner kann in den Lehrplänen der Akademien für die Ausbildung und 
Fortbildung der Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Schulen sowie der 
Berater im land- und forstwirtschaftlichen Beratungswesen die Einbeziehung von 
Formen des Fernunterrichtes insoweit vorgesehen werden, als dies zur 

Vor g e s chI a gen e Fa s s u n g: 

3. den Lehrstoff, 
4. die Auf teilung des Lehrstoffes auf die einzelnen Schulstufen, soweit dies im . 

Hinblick auf die Bildungsaufgabe der betreffenden Schulart (Fachrichtung) 
sowie die Übertrittsmöglichkeiten erforderlich ist und 

5. die Gesamtstundenzahl und das Stundenausmaß der einzelnen Unter­
richtsgegenstände (Stundentafel) , 

6. soweit es schulautonome Lehrplanbestimmungen erfordern, sind Kern­
anliegen in den Bildungs- und Lehraufgaben oder den didaktischen 
Grundsätzen oder im Lehrstoff zu umschreiben. 

(3) Die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen obliegt 
1. an den höheren Lehranstalten dem Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64 des 

Schulunterrichtsgesetzes, BGBL NI. 472/1986), 
2. an den Akademien dem Ständigen Ausschuß. 

Die schul autonomen Lehrplanbestimmungen sind durch Anschlag an der 
betreffenden Schule auf die Dauer eines Monats kundzumachen; nach Ablauf 
des Monats sind sie bei der Schulleitung zu hinterlegen. Auf Verlangen ist 
Schülern und Erziehungsberechtigten Einsicht zu gewähren. Schulautonome 
Lehrplanbestimmungen sind dem Bundesminister für Unterricht und Kunst zur 
Kenntnis zu bringen. Dieser hat die schulautonomen Lehrplanbestimmungen 
aufzuheben, wenn sie nicht der Ermächtigung (Abs. 1) entsprechen. Der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst hat in den Lehrplänen gemäß Abs. 1 
Lehrplanbestimmungen für die Fälle der Aufhebung von schulautonomen 
Lehrplanbestimmungen und den Fall der Nichterlassung schulautonomer 
Lehrplanbestimmungen vorzusehen. 

(4) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflich.tgegenstände, alternative Pflicht­
gegenstände, verbindliche übungen, Freigegenstände, unverbindliche übungen) 
jedenfalls in den Lehrplänen vorzusehen sind, wird im IL Hauptstück für die 
einzelnen Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt werden, daß zwei 
oder mehrere der im IL Hauptstück angeführten Pflichtgegenstände als 
alternative oder als zusammengefaßte Pflichtgegenstände zu führen sind. 
Überdies können bei Unterrichtsgegenständen, die eine zusammengesetzte 
Bezeichnung haben, die Teile gesondert oder in Verbindung mit anderen 
solchen Teilen geführt werden. Darüber hinaus können in den Lehrplänen auch 
weitere Unterrichtsgegenstände als Pflichtgegenstände, verbindliche übungen, 
Freigegenstände (auch Freigegenstände für besonders begabte und interessierte 
Schüler mit entsprechenden Anforderungen) und unverbindliche Übungen sowie 
ein Fördeiunterricht vorgesehen werden. Ferner kann in den Lehrplänen der 
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Geltende Fassung: 

Erleichterung des Besuches dieser Schulen ohne Einschränkung des Bildungs­
zieles zweckmäßig ist. 

(4) Bei der Erlassung der Lehrpläne für den Religionsunterricht ist auf die 
Bestimmungen des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBI. Nr. 190/1949, in der 
jeweils geltenden Fassung Bedacht zu nehmen. 

§ 6 Abs. 1, § 13 Abs. 2, § 15 und § 32 Abs. 1: 

... Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport ... 

§ 6 .... 

(5) ... Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport ... 

Führung .der Unterrichtsgegenstände Leibesübungen und Leibeserziehung sowie 
von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, unverbindlichen Übun­

gen und eines Förderunterrichtes 

§ 8 a. (1) Der Unterricht in Leibesübungen und Leibeserziehung ist 
getrennt nach Geschlechtern zu erteilen; hiebei können Schüler mehrerer 
Klassen einer oder mehrerer Schulen zusammengefaßt werden, soweit 
hiedurch die gemäß § 15 festgesetzten Höchstzahlen nicht überschritten 
werden. In der unverbindlichen Übung Leibesübungen darf der Unterricht 
auch ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden, sofern diese 
Unterrichtsveranstaltung auf Sportarten beschränkt ist, bei denen vom 
Standpunkt der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit und der koedukativen 
Führung kein Einwand besteht. Unter den gleichen Voraussetzungen darf 
mit Genehmigung des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport im 
Einvernehmen mit dem Bundesministel für Land- und Forstwirtschaft der 
Unterricht in den Pflichtgegenständen Leibesübungen und LeibeSerziehung 
auch ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden, wenn bei 
Trennung nach Geschlechtern wegen zu geringer Schülerzahl nicht für 
alle Schüler der lehrplanmäßige Unterricht in diesem Pflichtgegenstand 
erteilt werden könnte. 

Vorgeschlagene Fassung: 

Akademien für die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an land- und 
forstwirtschaftlichen Schulen sowie der Berater im land- und forstwirtschaft­
lichen Beratungswesen die Einbeziehung von Formen des Fernunterrichtes 
insoweit vorgesehen werden, als dies· zur Erleichterung des Besuches dieser 
Schulen ohne Einschränkung des Bildungszieles zweckmäßig ist. 

(5) Bei der Erlassung der Lehrpläne für den Religionsunterricht ist auf das 
Religionsunterrichtsgesetz, BGBI. Nr. 190/1949, Bedacht zu nehmen. 

§ 6 Abs. 1, § 13 Abs. 2, § 15 und § 32 Abs. 1: 

. .. Bundesminister für Unterricht und Kunst ... 

§ 6 .... 

(4 a) Vor der Einführung eines Schulversuches an einer Schule ist der 
Schulgemeinschaftsausschuß zu hören. 

(5) ... Bundesministerium für Unterricht und Kunst ... 

Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, unverbindli­
chen Übungen und eines Förderunterrichtes sowie Teilung des Unterrichtes bei 

einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen 

§ 8 a. (1) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft für die öffentlichen 
Schulen unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Sicherheit und der 
Pädagogik sowie auf die personellen und räumlichen Möglichkeiten durch 
Verordnung zu bestimmen, 

1. bei welcher Mindestzahr von Anmeldungen ein alternativer Pflichtgegen­
stand zu führen ist, 

2. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein Freigegenstand oder eine 
unverbindliche Übung zu führen und beim Unterschreitep welcher 
Mindestzahl von teilnehmenden Schülern ein solcher Unterrichtsgegen­
stand ab dem Ende des laufenden Beurteilungsabschnittes nicht mehr 
weiterzuführen ist, 

3. bei welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunterricht abzuhalten ist und. 
4. unter welchen Voraussetzungen bestimmte Unterrichtsgegenstände in 

Schületgruppen zu teilen sind. 
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Geltende Fassung: 

(2) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport hat im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft unter Bedachtnahme auf 
die Aufgaben der betreffenden Schulart sowie die personellen und räumlichen 
Möglichkeiten durch Verordnung zu bestimmen, bei welcher Mindestzahl von 
Anmeldungen ein alternativer Pflichtgegenstand, ein Freigegenstand oder eine 
unverbindliche übung sowie bei welcher Mindestzahl von Schületn ein 
Förderunterricht abzuhalten sind. Bei Freigegenständen und unverbindlichen 
übungen ist überdies zu bestimmen, beim Unterschreiten welcher Mindestzahl 
von teilnehmenden Schülern ein solcher Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des 
laufenden Beurteilungsabschnittes nicht m~hr weiter zu führen ist. Sofern die 
Mindestzahl für die Führung der erwähnten Unterrichtsveranstaltungen in einer 
Klasse zu gering ist, können Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer 
Schulen zur Erreichung der Mindestzahl zusammengefaßt werden; auch in 
diesem Fall darf die für die betreffende Schulart geltende Klassenschülerhöchst­
zahl nicht überschritten werden. 

Vorgeschlagene Fassung: 

Sofern die Zahl der Schüler die für die Führung von Unterrichtsveranstal­
tungen erforderliche Mindestzahl an Schülern in einer Klasse zu gering ist, 
können Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zur Erreichung 
der Mindestzahl zusammengefaßt werden. 

(2) Wenn den einzelnen Schulen ein Rahmen für die einsetzbaren 
Lehrerwochenstunden der einzelnen Schule zur Verfügung gestellt wurde, 
obliegt die Regelung im Sinne des Abs. 1 dem Schulgemeinschaftsausschuß, 
soweit keine verordnungsmäßige Regelung durch den Bundesminister für 
Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft erfolgt ist (schulautonome Festlegung von Eröffnungs- und 
Teilungszahlen). . 

(3) Für Privatschulen steht die Festlegung der Mindestzahlen nach Abs. 1 
dem Schulerhalter zu. Wenn der Bund verpflichtet ist, den Lehrer-Personalauf­
wand in einem Ausmaß von mindestens der Hälfte zu tragen, und durch 
Maßnahmen des Schulerhalters ein höherer Lehrer-Personalaufwand entsteht, 
verkürzt sich diese Verpflichtung im Verhältnis zu de~ an vergleichbaren 
öffentlichen Schulen erforderlichen Lehrer-Personalaufwand. 

Führung der Unterrichtsgegenstände Leibesübungen und Leibeserziehung 

§ 8 b. (1) Der Unterricht in Leibesübungen und Leibeserziehung ist getrennt 
nach Geschlechtern 'zu erteilen; hiebei können Schüler mehrerer Klassen 
zusammengefaßt werden, soweit hiedurch die gemäß § 15 festgelegten 
Klassenschülerhöchstzahlen nicht überschritten werden. 

(2) Im Freigegenstand und in der unverbindlichen übung Leibesübungen bzw. 
Leibeserziehung sowie in den sportlichen Schwerpunkten in Sonderformen darf 
der Unterricht auch ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden, sofern 
diese Unterrichtsveranstaltungen auf Sportarten beschränkt sind, bei denen vom 
Standpunkt der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit und der koedukativen 
Führung kein Einwand besteht; unter den gleichen Voraussetzungen darf mit 
Genehmigung des Bundesministers für Unterricht und Kunst, die des 
Einvernehmens mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft bedarf, 
der Unterricht in den Pflichtgegenständen Leibesübungen und Leibeserziehung 
auch ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden, wenn bei Trennung 
nach Geschlechtern wegen zu geringer Schülerzahl nicht für alle Schüler der 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

lehrplanmäßige Unterricht in diesem Pflichtgegenstand erteilt werden könnte. 
Ferner kann der Unterricht in Leibesübungen (Leibeserziehung) ohne Trennung 
nach Geschlechtern erteilt werden, wenn der Unterricht gleichzeitig durch 
mehrere Lehrer (im Falle des Unterrichts für mehrere Klassen oder 
Schülergruppen) erfolgt und wenn dies aus inhaltlichen Gründen (zB Tanz, 
Schwimmen, Freizeitsportarten) zweckmäßig ist. 

Ersatz der Reifeprüfung als Aufnahmsvoraussetzung 

§ 8 c. (1) Sofern im 1I. Hauptstück dieses Bundesgesetzes die erfolgreiche 
Ablegung der Reifeprüfung einer höheren Schule als Aufnahmsvoraussetzung 
festgelegt wird, wird diese ersetzt durch 

1. den Erwerb des Diplomgrades gemäß § 35 AHStG, 
2. den Erwerb des Akademischen Grades gemäß § 5 des FHStG, 
3. den erfolgreichen Abschluß eines anderen Schulbesuches, für den die 

Reifeprüfung Aufnahmsvoraussetzung ist, 
4. den Erwerb eines ausländischen Zeugnisses, wobei die Gleichwertigkeit 

dann gegeben ist, wenn mit diesem Zeugnis im Ausstellungsland die 
allgemeine Voraussetzung zu einem Hochschulbesuch oder zu einem 
Hochschulbesuch der dem beabsichtigten Schulbesuch entsprechenden 
Richtung ohne zusätzliche Voraussetzung verbunden ist, 

5. die erfolgreiche Ablegung einer einschlägigen Studienberechtigungsprü­
fung. 

(2) Zur Studienberechtigungsprüfung sind Aufnahmsbewerber zuzulassen, die 
das 22. Lebensjahr vollendet haben und eine eindeutig über die Erfüllung der 
allgemeinen Schulpflicht hinausgehende erfolgreiche berufliche oder außerbe­
rufliche Vorbildung für die ;mgestrebte Schulart (Fachrichtung) nachweisen. 
Bewerber, die eine Lehrabschlußprüfung gemäß dem Berufsausbildungsgesetz, 
BGBI. Nr. 142/1969, oder gemäß dem Land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsausbildungsgesetz, BGBI. Nr. 298/1990, eine mittlere Schule oder eine 
nach Umfang und Anforderungen gleichwertige inländische Berufsausbildung 
erfolgreich abgeschlossen und eine insgesamt vierjährige Ausbildungsdauer 
(allenfalls durch Absolvierung eines weiteren Bildungsganges) erreicht haben, 
sind bereits nach Vollendung des 20. Lebensjahres zuzulassen. 

(3) Die Studienberechtigungsprüfung hat folgende Prüfungsgebiete zu 
umfassen: 
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Ge I te nd e F ass u n g: 

§ 11. (1) ..... 
8. Höhere Lehranstalten für Land- und Hauswirtschaft, 

Vorgeschlagene Fassung: 

1. einen Aufsatz über ein allgemeines Thema, 
2. höchstens drei weitere Fächer, die im Hinblick auf Vorkenntnisse oder 

Fertigkeiten für die angestrebte Schul art (Form, Fachrichtung) edorderlich 
sind (Pflichtfächer) und 

3. weitere Prüfungsgebiete nach Wahl des Aufnahmsbewerbers aus dem 
Bereich der angestrebten Schulart (Fachrichtung, Lehramtsausbildung, 
Studiengang), seiner fachlichen Voraussetzungen oder der angestrebten 
Schulart (Fachrichtung) entsprechenden beruflichen Tätigkeitsfelder 
(Wahlfächer) . 

Die Zahl der Pflicht- und Wahlfächer gemäß Z 2 und 3 hat zusammen vier zu 
betragen. 

(4) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat durch Verordnung 
unter Bedachthahme auf die Aufgabe der Studienberechtigungsprüfung und die 
einzelnen Schularten nähere Bestimmungen betreffend den Aufsatz zu erlassen 
sowie die Pflichtfächer und die Art der Durchführung der Prüfung (schriftlich, 
mündlich oder praktisch) festzulegen. Hiebei können für die einzelnen 
Prüfungsfächer Kurse zur Ergänzung des Selbststudiums vorgesehen werden. 

(5) Für die Zulassung und Durchführung der Studienberechtigungsprüfung ist 
§ 42 des Schulunterrichtsgesetzes anzuwenden, soweit in den vorstehenden 
Absätzen nicht anderes bestimmt wird. 

(6) Die Studienberechtigungsprüfung ist an der Schule abzulegen, die der 
Aufnahmsbewerber besuchen will. Eine edolgreich abgelegte Studienberechti­
gungsprüfung gilt auch für andere Schulen gleicher Art (Fachrichtung). 

(7) Erfolgreich abgeJegte Studienberechtigungsprüfungen nach dem Studien­
berechtigungsgesetz, BGBI. Nr. 292/1985, und Teile von solchen Prüfungen 
sowie erfolgreich abgelegte Teile einer Reifeprüfung an höheren Schulen für 
Berufstätige sind als Prüfungen gemäß Abs. 3 anzuerkennen, soweit sie diesen 
nach Inhalt und Umfang entsprechen. 

§11.(1) ..... 
8. Höhere Lehranstalten für Land- und Ernährungswirtschaft, 

Neben den in Z 1 bis 9 genannten Arten können entsprechend dem Bedad der 
Land- und Forstwirtschaft auch fachbereichsübergreifende und zusätzliche 
Fachrichtungen geführt werden. 
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Geltende Fassung: 

§ 13~ (1) Die Ausbildung an den höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten wird durch eine Reifeprüfung abgeschlossen. Die näheren 
Vorschriften über die Reifeprüfung werden durch ein gesondertes Bundesgesetz 
geregelt. 

§ 15. (1) Die Klassenschülerzahl an höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten darf 30 nicht übersteigen und soll 20 nicht unterschreiten. Um 
Abweisungen zu vermeiden, kann die Klassenschülerhöchstzahl bis zu 20 vH 
überschritten werden; darüber hat der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
zu entscheiden. 

(2) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport hat im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft nach den Erfordernissen 
durch Verordnung zu bestimmen, bei welchen Unterrichtsgegenständen der 
Unterricht statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist, wenn 
eine hiefür festzulegende Höchstzahl von Schülern einer Klasse überschritten 
wird. 

§ 17. (1) 
a) ... Staatsbürgerkunde 

§ 18. (1) Als Sonderformen können höhere land- und forstwirtschaftliehe 
Lehranstalten für Schüler, die nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht eine 
mindestens zweijährige praktische Verwendung in der Land- und Forstwirt­
schaft zurückgelegt haben oder die mindestens zwei Stufen einer mehrjährigen 
land- oder forstwirtschaftlichen Fachschule erfolgreich besucht haben, geführt 
werden. Diese Sonderformen haben die Aufgabe, in einem vierjährigen 
Bildungsgang zum Bildungsziel der höheren land- und forstwirtschafdichen 
Lehranstalten einer bestimmten Fachrichtung zu führen. 

§ 22 . .... . 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 13. (1) Die Ausbildung an den höheren land- und forstwirtschafdichen 
Lehranstalten wird durch eine Reifeprüfung abgeschlossen. 

§ 15. (1) Die Klassenschülerzahl an höheren land- und forstwirtschafdichen 
Lehranstalten darf 30 nicht übersteigen und soll 20 nicht unterschreiten. Um 
Abweisungen zu vermeiden, kann die Klassen:schülerhöchstzahl bis zu 20 vH 
überschritten werden; darüber hat der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
zu entscheiden. 

§ 17. (1) ..... 
a) .,. Politische Bildung ... 

§ 18. (1) Als Sonderformen können höhere land- und forstwinschaftliche 
Lehranstalten für Schüler, die nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht eine 
mindestens zweijährige praktische Verwendung in der Land- und Forstwirt­
schaft mit Berufsschulbesuch zurückgelegt haben oder die mindestens zwei 
Stufen einer mehrjährigen land- oder forstwinschaftlichen Fachschule erfolg­
reich besucht haben, geführt werden. Diese Sonderformen haben die Aufgabe, 
in einem vierjährigen Bildungsgang zum Bildungsziel der höheren land- und 
forstwirtschafdichen Lehranstalten einer bestimmten Fachrichtung zu führen. 
Für Absolventen von mindestens dreijährigen land- und forstwirtschaftlichen 
Fachschulen können dreijährige Sonderformen eingerichtet werden. 

§ 22 . .... . 

(4) An den einzelnen Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen 
Akademien ist ein Ständiger Ausschuß einzurichten, dem der Direktor der 
Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen Akademie, zwei von den 
Lehrern zu wählende Lehrervertreter sowie zwei von der Studentenvertretung 
zu entsendende Studentenvertreter angehören. 

...... 
c;r-. 

...... 
c;r-. 

'" '-0 

0.. 
(l) ,.., 
t:P 
S!. 
~ 
~ 
i:I 

1639 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
16 von 18

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung: 

§ 23. (1) ..... 
. 2. Methodik des Fachunterrichtes, Internatspädagogik, Leibeserziehung, 

Außerschulische Jugenderziehung, 

§ 25. Die Ausbildung an Land- und forstwinschaftlichen berufspädagogischen 
Akademien schließt mit der Lehramts- und Befähigungsprüfung für den land­
und forstwirtschaftlichen Lehr-, Beratungs- und Färderungsdienst ab. Die 
näheren Vorschriften über die Lehramts- und Befähigungsprüfung werden durch 
ein gesondertes Bundesgesetz geregelt. 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 23. (1) ..... 
2. Didaktik, Methodik des Fachunterrichtes, Internatspädagogik, Leibes­

erziehung, Außerschulische Jugenderziehung, 

. § 25. (1) Die Ausbildung an Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogi­
schen Akademien schließt mit der Lehramts- und Befähigungsprüfung für den 
land- und forstwirtschaftlichen Lehr-, Beratungs- und Färderungsdienst ab. Die 
näheren Vorschriften über die Lehramts- und Befähigungsprüfung werden durch 
ein gesondertes Bundesgesetz geregelt. 

(2) Die erfolgreiche Ablegung einer Lehramtsprüfung berechtigt Personen, die 
die Land- und forstwirtschaftliehe berufspädagogische Akademie nach einer 
Studienberechtigungsprüfung (§ 8 c) besucht haben, zum Besuch einschlägiger 
Studienrichtungen an einer Hochschule, für die die Reifeprüfung Immatrikula­
tionsvoraussetzung ist, sowie zum Besuch einer Pädagogischen Akademie und 
einer Berufspädagogischen Akademie, sofern die neben der Reifeprüfung 
erforderlichen Aufnahmsvoraussetzungen erfüllt werden. Welche Studienrich­
tungen einschlägig und in welchen Fällen Zusatzprüfungen abzulegen sind, ist 
durch Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst im 
Einvernehmen mit dem· Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu 
bestimmen. 

Generelle Verweisungsbestimmung 

§ 34. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes­
gesetze ve~iesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

Inkrafttreten 

§ 35. (1) Die. folgenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL Ne. .. ./1994 treten in Kraft: 

1. § 2 Abs. 3, § 2 a, § 6 Abs. 1, 4 a und 5, § 8 b, § 8 c, § 13, § 15, § 22 
Abs. 4, § 25, § 32 Abs. 1, § 34 und § 36 mit 1. September 1994, 

2. § 5, § 8 a, § 11 Abs. 1, § 17 Abs. 1 lit. a, § 18 Abs. 1 und § 23 Abs. 1 Z 2 
mit 1. September 1995. 
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Geltende Fassung: 

§ 34. Mit' der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 
1. hinsichtlich des § 4 Abs. 1, 2 und 4, § 7 Z 8 und 9, § 8, § 11 Abs. 2 letzter 

Satz, § 14, § 16 Abs. 2, § 26, § 30 und § 32 Abs. 2 der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft; 

2. hinsichtlich § 6 Abs. 3, § 8 a Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 sowie § 15 
Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft; 

3. hinsichtlich § 13 Abs. 2 der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung; 

4. hinsichtlich § 4 Abs. 3, § 19 Abs. 1 und 2, § 20, § 27 und § 31 der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen; 

5. hinsichtlich § 19 Abs. 3 der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport 
und dem Bundesminister für Finanzen; 

6. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Unterricht, 
Kunst u'nd Sport. 

Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Verordnungen können bereits von dem der Kundmachung des jeweiligen 
in § 35 bezeichneten Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen werden; sie 
dürfen frühestens mit den im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkten in Kraft gesetzt 
werden. 

Vollziehung 

§ 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 
1. hinsichtlich § 4 Abs. 1, 2 und 4, § 7 Z 8 und 9, § 8, § 11 Abs. 2 letzter 

Satz, § 14, § 16 Abs. 2, § 26, § 30 und § 32 Abs. 2 der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft; 

2. hinsichtlich § 6 Abs. 3, § 8 a, § 8 b Abs. 2 sowie § 15 zweiter Satz der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft; 

3. hinsichtlich § 13 Abs. 2 und § 25 Abs. 2 der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung; , 

4. hinsichtlich § 4 Abs. 3, § 19 Abs. 1 und 2, § 20, § 27 und § 31 der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen; 

5. hinsichtlich § 19 Abs. 3 der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht und Kunst und 
dem Bundesminister für Finanzen; 

6. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst. 
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